
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/6/28 2003/08/0202
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.2006

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §410 Abs1;

AVG §56;

VwRallg;

Rechtssatz

Die rechtskräftige Feststellung der Versicherungsp6icht einer Person wirkt über den Zeitpunkt der Erlassung des

Bescheides bis zu einer Änderung der Sach- oder Rechtslage auch für die Zukunft und dementsprechend entfaltet sie

Bindungswirkung für die aus der Versicherungsp6icht resultierenden beitragsrechtlichen Konsequenzen (vgl. die hg.

Erkenntnisse vom 30. Mai 1985, Zl. 85/08/0041, und vom 17. November 2004, Zl. 2002/08/0283).

Schlagworte

Maßgebender Bescheidinhalt Inhaltliche und zeitliche Erstreckung des Abspruches und der RechtskraftIndividuelle

Normen und Parteienrechte Rechtswirkungen von Bescheiden Rechtskraft VwRallg9/3
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